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1. Herkunft: Rezeptionszusammenhänge 
 
 

1.1 Parteien  

 
 Rezeptionszusammenhang  
Art. 31 Abs. 1 LVG 
Parteien 
Als Partei (mitbeteiligte Partei, Beteiligter, Interessent, Gegenbeteilig-
ter) in diesem Verfahren ist zu betrachten, wer an die Verwaltungsbe-
hörde (Amtsperson) mit dem Begehren herantritt, dass diese einen 
hoheitlichen Verwaltungsakt im rechtl. Interesse des Antragstellers 
vornehme oder unterlasse (Interessent), oder wer als mögliches Sub-
jekt einer öffentlichen Pflicht oder eines öffentl. Rechts einem für die 
Ermittlung des Verpflichteten oder Berechtigten bestimmten Verfah-
ren unterworfen wird oder endlich, an wen die Behörde infolge eines 
Verfahrens eine Verfügung oder Entscheidung richtet. Die Eigenschaft 
als Partei (Berechtigter, Interessent usw.) ist im Zweifel mit Rücksicht 
auf den Gegenstand und auf Grund der anzuwendenden Gesetze zu 
bestimmen. 

 
Tezner 1896, S. 87 
Partei im engeren Sinne des Worts bedeutet diejenige Person, welche 
an die Behörde mit dem Anspruche herantritt, daß dieselbe einen ob-
rigkeitlichen Act im Interesse des Antragsstellers vornehme oder un-
terlasse, oder welche umgekehrt als mögliches Subject einer öffentli-
chen Pflicht oder eines öffentlichen Rechts von der Behörde einem für 
die Ermittlung des Verpflichteten oder Berechtigten bestimmten Ver-
fahren unterworfen wird, oder an welche die Behörde ohne ein sol-
ches Verfahren eine Verfügung oder eine Entscheidung richtet. 

 
Tezner 1922, S. 628 
Partei eines Verwaltungsprozesses ist jeder, der im eigenen Namen 
mit dem Anspruch auf einen obrigkeitlichen Verwaltungsakt an die 
Obrigkeit herantritt oder den die Obrigkeit für seine Person zum Ob-
jekte des mit autoritativen Akten abschließenden Verwaltungsprozes-
ses macht.  
 

 
 
 

1.2 Verwaltungsbot 
 

Art. 49 LVG 
Ausfertigung des Verwaltungsbots 
1) Die schriftliche Ausfertigung des Verwaltungsbots gemäss vorste-
henden Artikels hat zu enthalten: 
a) die Aufschrift: Verwaltungsbot; 
b) die Bezeichnung der erlassenden Behörde oder Amtsperson, sowie 
der Parteien und ihrer gesetzlichen oder sonstigen Vertreter oder Für-
sprecher; 
 
 
 
c) den förmlichen Spruch in der Sache oder die in der Sache getroffe-
nen endlichen Verfügungen, einschliesslich des Ausspruches über die 
Kosten (Art. 81); 
d) wenn die Entscheidung eine besondere Vollstreckung erfordert, die 
Einigung der Parteien hierüber, allenfalls den Ausspruch darüber, ob 
die Entscheidung für die Parteien als sofort vollstreckbar zu gelten 

§ 417 FL-ZPO Stammfassung 1912  
Schriftliche Ausfertigung [des Urteils] 
1) Das Urteil hat in schriftlicher Ausfertigung zu enthalten: 
 
 
1. die Bezeichnung des Gerichtes und die Namen der Richter, welche 
bei der Entscheidung mitgewirkt haben; 
2. die Bezeichnung der Parteien nach Namen (Vor- und Zuname), Be-
schäftigung, Wohnort und Parteistellung sowie die Bezeichnung ihrer 
Vertreter und Bevollmächtigten; 
 
3. den Urteilsspruch; 
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habe oder die Festsetzung der Frist, innerhalb welcher dem Vollstre-
ckungsbefehl durch die Parteien bei sonstiger zwangsweiser Vollstre-
ckung nachzukommen ist (Art. 113, 116); 
e) den Tatbestand, d. i. die Anführung der der Behörde bekannt ge-
wordenen, dem Verwaltungsbote zugrunde gelegten Tatsachen und 
der Beweise, welche der Amtsperson die Kenntnis dieser Tatsachen 
vermittelt haben, und die Entscheidungsgründe (Art. 83); 
f) die Rechtsbelehrung über den bei der Regierung anzubringenden 
Einspruch und über die Einspruchsfrist bzw. über die Beschwerde (Art. 
85); 
g) die Unterschrift der erlassenden Amtsperson. 
2) In der Ausfertigung eines vorläufigen Verwaltungsbotes (Art. 48 
Abs. 3) sind die vorstehend angeführten Punkte sinngemäss mit der 
Bemerkung aufzunehmen, dass die Verfügung einstweilen gelte und 
dass in der Rechtsbelehrung die Zulässigkeit der Beschwerde an die 
Regierung erwähnt (Art. 50 Abs. 7) und in der Regel der Verwaltungs-
tag für das Ermittlungsverfahren, falls diese Anordnung nicht schon 
für ein anhängiges Verfahren getroffen ist, genau bestimmt wird (Art. 
73). 
3) Im Falle des Art. 48 Bst. a, ist, sofern die Partei oder Parteien nicht 
auf eine Ausfertigung überhaupt verzichtet haben, in der Ausfertigung 
des Verwaltungsbotes oder des dieses sonst ersetzenden Verwal-
tungsaktes an Stelle der Bst. c bis und mit e des ersten Absatzes dieses 
Artikels nur der Antrag, dem stattgegeben wird, und in die allfällige 
Rechtsbelehrung die Bemerkung aufzunehmen, dass nur Beschwerde 
zulässig ist. 
4) Für die Ausfertigung von Verwaltungsboten sind möglichst Formu-
lare zu verwenden. 
5) Eine Ausfertigung hat zu entfallen, wenn alle Beteiligten darauf ver-
zichten oder wenn es sich um ein vorläufiges Verwaltungsbot in einer 
anhängigen Verwaltungssache handelt und alle Beteiligten bei der 
Verkündigung anwesend sind. 

 
 
 
4. den Urteilstatbestand; 
 
 
5. die Entscheidungsgründe. 
 
 
 
 
2) Der Urteilstatbestand und die Entscheidungsgründe sind äusserlich 
zu sondern und dürfen auch nicht mit dem Urteilsspruche vereinigt 
werden. Der Urteilstatbestand hat eine gedrängte Darstellung des aus 
der mündlichen Streitverhandlung sich ergebenden Sachverhaltes un-
ter Hervorhebung der in der Hauptsache von den Parteien gestellten 
Anträge zu enthalten. Statt der Darstellung der Ergebnisse des Beweis-
verfahrens kann jedoch auf die Akten verwiesen werden. 
 
3) Das aufgrund der §§ 179, 181, Abs. 2, 275, Abs. 2, und 278, Abs. 2, 
vom Gerichte für unstatthaft erklärte Vorbringen, sowie jene Beweise, 
deren Benützung wegen des fruchtlosen Verstreichens einer für die 
Beweisaufnahme bestimmten Frist nicht gestattet wurde, sind im Tat-
bestande des Urteiles anzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tezner 1896, S. 211 
Für den logischen Aufbau der Erledigung, für den Zweck der Vermei-
dung von Zweifeln und Verwirrungen ergibt sich aufgrund dieser vor-
angeschickten Erörterungen die Nothwendigkeit strenger, äußerlich 
erkennbar gemachter Scheidung zwischen dem Thatbestand, […] dem 
declarativen oder dispositiven Theil der Erledigung und der Begrün-
dung.  
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1.3 Beweiswürdigung  

 
Art. 79 LVG 
Beweiswürdigung 
1) Die Regierung entscheidet über den Gegenstand der Verhandlung, 
soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, nach ihrer freien, 
aus dem ganzen Inhalte der Verhandlung und dem Gegenstande der 
Beweisaufnahme geschöpften Überzeugung. 
2) Die von einer Partei vorgebrachten Tatsachen können, wenn sie we-
der in den gemäss Art. 60 abgegebenen Erklärungen noch auf dem 
Verwaltungstage selbst von einem der Beteiligten bestritten worden 
sind, für zugestanden erachtet werden. 
3) Unter sorgfältiger Würdigung aller Umstände hat die Behörde sich 
auch darüber schlüssig zu machen, welchen Einfluss es auf die Fest-
stellung des Sachverhalts habe, wenn eine Partei geständig ist, wenn 
sie ein Anerkenntnis abgibt oder einen Verzicht leistet oder sich wei-
gert, sich ihrer förmlichen Vernehmung als Auskunftsperson (Art. 71) 
zu unterziehen, oder wenn eine Person dem Auftrage zur Vorlage ei-
ner für die Beweisaufnahme erheblichen Urkunde, deren Besitz sie zu-
gegeben hat, nicht nachkommt, oder die Aussagen darüber, ob sie 
eine solche Urkunde besitze, verweigert, oder wenn aus ihrer Aussage 
hervorgeht, dass die Urkunde absichtlich beseitigt oder untauglich ge-
macht worden sei. 
4) Es findet Art. 72 Abs. 1 sinngemässe Anwendung.  
 
 

Art. 72 LVG 
Ergänzende Beweisvorschriften 
1) Im übrigen finden, soweit sich nicht aus dem Wesen des Ver-
waltungsverfahrens gegenüber dem Verfahren in bürgerlichen 
Rechtstreitigkeiten eine Abweichung ergibt, von der Zivilprozess-
ordnung die allgemeinen Bestimmungen über den Beweis und die 
Beweisaufnahme, die Vorschriften über den Beweis durch Urkun-
den, Zeugen, Sachverständige, Augenschein Vernehmung der Par-
teien und über die Sicherung von Beweisen ergänzende Anwen-
dung. […] 

 
 
§ 272 FL-ZPO Stammfassung 1912 
1) Das Gericht hat, sofern in diesem Gesetze nicht etwas anderes be-
stimmt ist, unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse der ge-
samten Verhandlung und Beweisführung nach freier Überzeugung zu 
beurteilen, ob eine tatsächliche Angabe für wahr zu halten sei oder 
nicht. 
 
 
2) Es hat insbesondere in gleicher Weise zu entscheiden, welchen Ein-
fluss es auf die Beurteilung des Falles hat, wenn eine Partei die Beant-
wortung von Fragen verweigert, welche durch das Gericht oder mit 
dessen Zustimmung an sie gestellt werden. 
[…] 
 
 
§ 266 FL-ZPO Stammfassung 1912 
1) Die von einer Partei behaupteten Tatsachen bedürfen insoweit kei-
nes Beweises, als sie vom Gegner in einem vorbereitenden Schrift-
satze, im Laufe des Rechtsstreites bei einer mündlichen Verhandlung  
oder im Protokolle eines ersuchten Richters ausdrücklich zugestanden 
werden. […] 

 
 
§ 79 Preussisches Landesverwaltungsgesetz 1883  
Das Gericht hat nach seiner freien, aus dem Inbegriffe der Verhand-
lungen und Beweise geschöpften Überzeugung zu entscheiden. 
Beim Ausbleiben der betreffenden Partei oder in Ermangelung ei-
ner Erklärung derselben können die von der Gegenpartei vorge-
brachten Tatsachen für zugestanden erachtet werden. […] 
 

[Der erste Satz wird wörtlich zitiert und hervorgehoben bei 
Kunze 1908, S. 83, zitiert auch im Anhang der Normtexte auf 
S. 553, als Hinweis auch auf S. 32.  
Später (nicht in LBW!) nebst zahlreichen anderen Gesetzeshin-
weisen erwähnt auch bei Herrnritt 1932, S. 91 Fn. 8 und S. 92 
Fn. 10.] 
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1.4 Verwaltungserledigungen  

 
Art. 86 LVG 
Unterscheidung der Verwaltungserledigungen 
1) Die Verwaltungsbehörden und Amtspersonen haben überhaupt alle 
Erledigungen (Erlässe oder Dekrete, Erkenntnisse, Bescheide und 
Schreiben aller Art) an andere Behörden oder Parteien in klarer und 
deutlicher Weise abzufassen, damit über die Frage kein Zweifel auf-
kommt, ob es sich handle 
a) um parteimässige Ansprüche der Verwaltung, um Belehrungen, 
Ratschläge, Abmahnungen, Ansichts- oder Absichtsäusserungen oder 
sonstige Äusserungen usw., durch welche an sich die Verletzung des 
persönlichen Rechts oder gesetzlich geschützten Interesses noch nicht 
möglich ist, oder 
b) um gänzliche oder teilweise Verweigerungen von Beurkundungen 
usw. (Versagungsaussprüche) oder um Verfügungen (Verwaltungs-
bote) oder Entscheidungen, welche nur mehr im Rechtsmittelwege 
anfechtbar sind (Art. 85). 
2) Ein obrigkeitlicher Verwaltungsakt im Sinne dieses Hauptstückes ist, 
soweit aus den einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes (Art. 27 ff 
und Art. 29 Abs. 2) oder anderen gesetzlichen Vorschriften etwas an-
deres sich nicht ergibt, vor allem: 
a) eine auf einen bestimmten äusseren Erfolg gerichtete Verfügung, 
welche insbesondere als Befehl (Gebot oder Verbot) ein bestimmtes 
Verhalten von Drittpersonen bezweckt oder als konstitutive Verfü-
gung auftritt, wenn kraft gesetzlicher Gewalt der zuständigen Behörde 
(Amtsperson) mit Wirkung vom Zeitpunkt ihres Erlasses an neue öf-
fentliche Rechte (Pflichten) oder Rechtsverhältnisse begründet, beste-
hende geändert oder aufgehoben werden; 
b) eine Entscheidung (Verwaltungsentscheidung, rechtsfeststellende 
Verfügung), wenn durch obrigkeitlichen Ausspruch im einzelnen Falle 
Rechte oder Rechtsverhältnisse oder rechtlich anerkannte Interessen 
urteilsmässig festgestellt werden oder werden sollen (Art. 87 Abs. 3, 
Art. 29 Abs. 2). 
3) Ein Verwaltungsbot ist je nach dem Inhalte als eine Verfügung oder 
Entscheidung zu betrachten. 
4) Im übrigen ist nach den Bestimmungen dieses Gesetzes nach den 
sonst bestehenden Verwaltungsrechtsvorschriften oder endlich nach 
allgemeinen Verwaltungsrechtsgrundsätzen und bewährter Lehre im 
rechtsstaatlichen Sinne zu bestimmen, ob eine Entscheidung oder Ver-
fügung gemäss vorstehender Absätze oder ein sonstiger Verwaltungs-
akt vorliege und welche Rechtswirkungen ihren Aussprüchen oder den 
in den Gründen einer Verfügung urteilsmässig entschiedenen Rechts-
fragen (rechtskräftig entschiedene Streitsache bei Entscheidungen, 

 
 
 
Petrin 1919, S. 35 
Betreffend die Form der Erledigungen: sie sind in klarer und bündiger 
Weise abzufassen, wie dies § 89 der Amtsinstruktion für Bezirksämter 
ganz allgemein vorschreibt. 
 
[?] 
 
 
 
[?] 
 
 
 
 
 
 
Petrin 1919, S. 34 f. 
Verfügungen: auf einen konkreten äußeren Erfolg gerichtete Verwal-
tungsakte. Diese können als Befehle , Gebote oder Verbote, auftreten, 
welche beide ein bestimmtes Verhalten dritter Personen bezwecken, 
ferners als konstitutive Verfügungen, durch welche öffentliche Rechte 
und Pflichten begründet oder aufgehoben werden: rechtserzeugende 
und rechtsvernichtende Verfügungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tezner 1896, S. 206 
Die Behörde muß also deutlich erkennbar machen, ob sie verfügen, 
insbesondere Rechte begründen oder vernichten, oder ob sie ein Urt-
heil über das Dasein von thatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen 
aussprechen will […] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrnritt 1921, S. 273 
Konstitutive Verwaltungsakte, durch welche kraft der gesetzlichen Ge-
walt der zuständigen Behörde neue Rechtsverhältnisse begründet 
oder solche geändert bzw. aufgehoben werden. 
Herrnritt 1921, S. 275 
Deklaratorische Verwaltungsakte, durch welche einzelne Lebensver-
hältnisse durch judikatmäßige Subsumierung unter eine bestimmte 
Rechtsnorm in bindender Weise geordnet, somit Rechtsverhältnisse 
obrigkeitlich festgestellt werden. 
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Zurücknehmbarkeit oder Widerruflichkeit von Amtes wegen bei Verfü-
gungen) zukomme (Art. 29 Abs. 2 und 87). 
5) In welchen Fällen förmliche Entscheidungen oder Verfügungen 
(Verwaltungsbote), sei es zur Feststellung oder Gestaltung von Rechts-
verhältnissen oder Rechten oder rechtlich geschützten oder zu be-
rücksichtigenden Interessen, sei es zur Rechtfertigung einer Verfügung 
(Verwaltungsbots) zu erlassen sind, ist aus den einzelnen Verwal-
tungsgesetzen oder gültigen Verordnungen, aus der Natur der Sache, 
insbesonders auch aus den in diesem Gesetze hinsichtlich der Parteien 
enthaltenen Verfahrensgrundsätzen zu bestimmen (Art. 29). 

 
 
 
 
 
 
Tezner 1896, S. 195 
[…] wenn nicht die Natur der Sache zu einem anderen Resultate führt, 
gesetzliche Bestimmungen, welche von Entscheidungen sprechen, 
auch auf die Verfügung zu beziehen sind und umgekehrt. 

 
 
 
 

2. Zukunft: Wiederverlautbarung?  
 
 

2.1 Parteien  
 
 

 Streichungen/Änderungen   
Art. 31 Abs. 1 LVG 
Parteien 
Als Partei (mitbeteiligte Partei, Beteiligter, Interes-
sent, Gegenbeteiligter) in diesem Verfahren ist zu 
betrachten, wer an die Verwaltungsbehörde (Amts-
person) mit dem Begehren herantritt, dass diese 
einen hoheitlichen Verwaltungsakt im rechtl. Inte-
resse des Antragstellers vornehme oder unterlasse 
(Interessent), oder wer als mögliches Subjekt einer 
öffentlichen Pflicht oder eines öffentl. Rechts ei-
nem für die Ermittlung des Verpflichteten oder Be-
rechtigten bestimmten Verfahren unterworfen 
wird oder endlich, an wen die Behörde infolge ei-
nes Verfahrens eine Verfügung oder Entscheidung 
richtet. Die Eigenschaft als Partei (Berechtigter, In-
teressent usw.) ist im Zweifel mit Rücksicht auf den 
Gegenstand und auf Grund der anzuwendenden 
Gesetze zu bestimmen. 

Art. 31 Abs. 1 LVG 
Parteien 
Als Partei (mitbeteiligte Partei, Beteiligter, Interes-
sent, Gegenbeteiligter) in diesem Verfahren ist zu 
betrachten, wer an die Verwaltungsbehörde (Amts-
person) mit dem Begehren herantritt, dass diese 
einen hoheitlichen Verwaltungsakt im rechtlicher 
Interesse des Antragstellers vornehme oder unter-
lasse (Interessent), oder wer als mögliches Subjekt 
einer öffentlichrechtlich Pflicht oder eines öffentl. 
Rechts einem für die Ermittlung des Verpflichteter 
oder Berechtigter bestimmten Verfahren unter-
worfen wird oder Adressat endlich, an wen die Be-
hörde infolge eines Verfahrens einer Verfügung 
oder Entscheidung ist richtet. Die Eigenschaft als 
Partei (Berechtigter, Interessent usw.) ist im Zwei-
fel mit Rücksicht auf den Gegenstand und auf 
Grund der anzuwendenden Gesetze zu bestimmen. 

Art. 31 Abs. 1 wiederverlautbart 
Parteien 
Als Partei in diesem Verfahren ist zu betrachten, 
wer rechtlicher Interessent, öffentlichrechtlich Ver-
pflichteter oder Berechtigter oder Adressat einer 
Verfügung oder Entscheidung ist. 

Art. 6 Entwurf FL-AVG 
 
Als Parteien gelten Personen, deren Rechte oder 
Pflichten die Entscheidung oder Verfügung berüh-
ren soll, und andere Personen, Organisationen 
oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die 
Entscheidung oder Verfügung zusteht.  
 
§ 8 Ö-AVG [= Art. 5 Entwurf Wille] 
Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in An-
spruch nehmen oder auf die sich die Tätigkeit der 
Behörde bezieht, sind Beteiligte und, insoweit sie 
an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches 
oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind, 
Parteien. 
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2.2 Verwaltungsbot  

 
Art. 49 LVG 
Ausfertigung des Verwaltungsbots 
1) Die schriftliche Ausfertigung des Verwaltungs-
bots gemäss vorstehenden Artikels hat zu enthal-
ten: 
a) die Aufschrift: Verwaltungsbot; 
b) die Bezeichnung der erlassenden Behörde oder 
Amtsperson, sowie der Parteien und ihrer gesetzli-
chen oder sonstigen Vertreter oder Fürsprecher; 
c) den förmlichen Spruch in der Sache oder die in 
der Sache getroffenen endlichen Verfügungen, ein-
schliesslich des Ausspruches über die Kosten (Art. 
81); 
d) wenn die Entscheidung eine besondere Vollstre-
ckung erfordert, die Einigung der Parteien hier-
über, allenfalls den Ausspruch darüber, ob die Ent-
scheidung für die Parteien als sofort vollstreckbar 
zu gelten habe oder die Festsetzung der Frist, in-
nerhalb welcher dem Vollstreckungsbefehl durch 
die Parteien bei sonstiger zwangsweiser Vollstre-
ckung nachzukommen ist (Art. 113, 116); 
e) den Tatbestand, d. i. die Anführung der der Be-
hörde bekannt gewordenen, dem Verwaltungsbote 
zugrunde gelegten Tatsachen und der Beweise, 
welche der Amtsperson die Kenntnis dieser Tatsa-
chen vermittelt haben, und die Entscheidungs-
gründe (Art. 83); 
f) die Rechtsbelehrung über den bei der Regierung 
anzubringenden Einspruch und über die Ein-
spruchsfrist bzw. über die Beschwerde (Art. 85); 
g) die Unterschrift der erlassenden Amtsperson. 
2) In der Ausfertigung eines vorläufigen Verwal-
tungsbotes (Art. 48 Abs. 3) sind die vorstehend an-
geführten Punkte sinngemäss mit der Bemerkung 
aufzunehmen, dass die Verfügung einstweilen 
gelte und dass in der Rechtsbelehrung die Zulässig-
keit der Beschwerde an die Regierung erwähnt 
(Art. 50 Abs. 7) und in der Regel der Verwaltungs-
tag für das Ermittlungsverfahren, falls diese Anord-
nung nicht schon für ein anhängiges Verfahren ge-
troffen ist, genau bestimmt wird (Art. 73). 

Art. 49 LVG 
Ausfertigung des Verwaltungsbots 
1) Die schriftliche Ausfertigung des Verwaltungs-
bots gemäss vorstehenden Artikels hat zu enthal-
ten: 
a) die Aufschrift: Verwaltungsbot; 
b) die Bezeichnung der erlassenden Behörde oder 
Amtsperson, sowie der Parteien und ihrer gesetzli-
chen oder sonstigen Vertreter oder Fürsprecher; 
c) den förmlichen Spruch in der Sache oder die in 
der Sache getroffenen endlichen Verfügungen, ein-
schliesslich des Ausspruches über die Kosten (Art. 
81); 
d) wenn die Entscheidung eine besondere Vollstre-
ckung erfordert, die Einigung der Parteien hier-
über, allenfalls den Ausspruch darüber, ob die Ent-
scheidung für die Parteien als sofort vollstreckbar 
zu gelten habe oder die Festsetzung der Frist, in-
nerhalb welcher dem Vollstreckungsbefehl durch 
die Parteien bei sonstiger zwangsweiser Vollstre-
ckung nachzukommen ist (Art. 113, 116); 
e) den Tatbestand, d. i. die Anführung der der Be-
hörde bekannt gewordenen, dem Verwaltungsbote 
zugrunde gelegten Tatsachen und der Beweise, 
welche der Amtsperson die Kenntnis dieser Tatsa-
chen vermittelt haben, und die Entscheidungs-
gründe (Art. 83); 
f) die Rechtsbelehrung über den bei der Regierung 
anzubringenden Einspruch und über die Ein-
spruchsfrist bzw. über die Beschwerde (Art. 85); 
g) die Unterschrift der erlassenden Amtsperson. 
2) In der Ausfertigung eines vorläufigen Verwal-
tungsbotes (Art. 48 Abs. 3) sind die vorstehend an-
geführten Punkte sinngemäss mit der Bemerkung 
aufzunehmen, dass die Verfügung einstweilen 
gelte und dass in der Rechtsbelehrung die Zulässig-
keit der Beschwerde an die Regierung erwähnt 
(Art. 50 Abs. 7) und in der Regel der Verwaltungs-
tag für das Ermittlungsverfahren, falls diese Anord-
nung nicht schon für ein anhängiges Verfahren ge-
troffen ist, genau bestimmt wird (Art. 73). 

Art. 49 wiederverlautbart 
Ausfertigung des Verwaltungsbots 
1) Die schriftliche Ausfertigung des Verwaltungs-
bots hat zu enthalten: 
a) die Aufschrift: Verwaltungsbot; 
b) die Bezeichnung der erlassenden Amtsperson, 
sowie der Parteien und ihrer Vertreter; 
c) den förmlichen Spruch in der Sache einschliess-
lich des Ausspruches über die Kosten; 
d) die Vollstreckung; 
e) den Tatbestand und die Entscheidungsgründe; 
f) die Rechtsbelehrung; 
g) die Unterschrift der erlassenden Amtsperson. 
2) In der Ausfertigung eines vorläufigen Verwal-
tungsbotes (Art. 48 Abs. 3) sind die vorstehend an-
geführten Punkte sinngemäss aufzunehmen. 
3) Im Falle des Art. 48 Bst. a ist in der Ausfertigung 
des Verwaltungsbotes an Stelle der Bst. c bis und 
mit e nur der Antrag, dem stattgegeben wird, auf-
zunehmen. 
4) [aufgehoben] 
5) Eine Ausfertigung hat zu entfallen, wenn alle Be-
teiligten darauf verzichten. 
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3) Im Falle des Art. 48 Bst. a, ist, sofern die Partei 
oder Parteien nicht auf eine Ausfertigung über-
haupt verzichtet haben, in der Ausfertigung des 
Verwaltungsbotes oder des dieses sonst ersetzen-
den Verwaltungsaktes an Stelle der Bst. c bis und 
mit e des ersten Absatzes dieses Artikels nur der 
Antrag, dem stattgegeben wird, und in die allfällige 
Rechtsbelehrung die Bemerkung aufzunehmen, 
dass nur Beschwerde zulässig ist. 
4) Für die Ausfertigung von Verwaltungsboten sind 
möglichst Formulare zu verwenden. 
5) Eine Ausfertigung hat zu entfallen, wenn alle Be-
teiligten darauf verzichten oder wenn es sich um 
ein vorläufiges Verwaltungsbot in einer anhängigen 
Verwaltungssache handelt und alle Beteiligten bei 
der Verkündigung anwesend sind. 

3) Im Falle des Art. 48 Bst. a, ist, sofern die Partei 
oder Parteien nicht auf eine Ausfertigung über-
haupt verzichtet haben, in der Ausfertigung des 
Verwaltungsbotes oder des dieses sonst ersetzen-
den Verwaltungsaktes an Stelle der Bst. c bis und 
mit e des ersten Absatzes dieses Artikels nur der 
Antrag, dem stattgegeben wird, und in die allfällige 
Rechtsbelehrung die Bemerkung aufzunehmen, 
dass nur Beschwerde zulässig ist. 
4) Für die Ausfertigung von Verwaltungsboten sind 
möglichst Formulare zu verwenden. 
5) Eine Ausfertigung hat zu entfallen, wenn alle Be-
teiligten darauf verzichten oder wenn es sich um 
ein vorläufiges Verwaltungsbot in einer anhängigen 
Verwaltungssache handelt und alle Beteiligten bei 
der Verkündigung anwesend sind. 

 
 
2.3 Ermittlungsverfahren  

 
A. Das Ermittlungsverfahren (Instruktionsverfah-
ren) 
Art. 54 LVG 
Zweck. Verhandlungsleiter 
1) Das auf Antrag oder von amtswegen einzulei-
tende Ermittlungsverfahren mit Parteienverhand-
lung (kommissionelle Erhebung) bezweckt die ge-
naue Erforschung der Beteiligten, die Feststellung 
der allfälligen Streitpunkte, die allseitige Abklärung 
der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ei-
ner Verwaltungssache, die Sammlung und Erhe-
bung der beantragten oder zur Fällung einer Ent-
scheidung oder Erlassung einer Verfügung von 
amtswegen nötig erachteter Beweismittel durch 
den prozessleitenden Beamten (Verhandlungslei-
ter) unter Vorbehalt der endlichen Erledigung, so-
weit eine Ausnahme nicht besteht (Art. 63 und 77), 
durch das Regierungskollegium. 
2) Prozessleitender Beamter ist in der Regel der Re-
gierungschef oder ein anderes von der Regierung 
beauftragtes Mitglied (Art. 94 der Verfassung); es 
kann aber von der Regierung zu einzelnen Verwal-
tungssachen oder für bestimmte Arten derselben 
der Regierungssekretär, in bautechnischen u. ä. 

A. Das Ermittlungsverfahren (Instruktionsverfah-
ren) 
Art. 54 LVG 
Zweck. Verhandlungsleiter 
1) Das auf Antrag oder von amtswegen einzulei-
tende Ermittlungsverfahren mit Parteienverhand-
lung (kommissionelle Erhebung) bezweckt die ge-
naue Erforschung der Beteiligten, die Feststellung 
der allfälligen Streitpunkte, die allseitige Abklärung 
der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ei-
ner Verwaltungssache, die Sammlung und Erhe-
bung der beantragten oder zur Fällung einer Ent-
scheidung oder Erlassung einer Verfügung von 
amtswegen nötig erachteter Beweismittel durch 
den prozessleitenden Beamten (Verhandlungslei-
ter) unter Vorbehalt der endlichen Erledigung, so-
weit eine Ausnahme nicht besteht (Art. 63 und 77), 
durch das Regierungskollegium. 
2) Prozessleitender Beamter ist in der Regel der Re-
gierungschef oder ein anderes von der Regierung 
beauftragtes Mitglied (Art. 94 der Verfassung); es 
kann aber von der Regierung zu einzelnen Verwal-
tungssachen oder für bestimmte Arten derselben 
der Regierungssekretär, in bautechnischen u. ä. 

A. Das Ermittlungsverfahren 
 
Art. 54 wiederverlautbart 
Zweck 
1) Das auf Antrag oder von amtswegen einzulei-
tende Ermittlungsverfahren mit Parteienverhand-
lung bezweckt die Fällung einer Entscheidung oder 
Erlassung einer Verfügung. 
2) [aufgehoben] 
3) [aufgehoben] 
4) Ein Ermittlungsverfahren findet nicht statt bei 
klarer Sach- und Rechtslage oder wenn das allen-
falls erlassene Verwaltungsbot durch Beschluss der 
Regierung bestätigt wird; in diesem Falle ist nur 
mehr das Überprüfungsverfahren zulässig. 

Entwurf FL-AVG 
A. Zweck und Gang des Ermittlungsverfahrens  
Art. 27 [= § 37 Ö-AVG = Art. 26 Entwurf Wille] 
Allgemeine Grundsätze 
Zweck des Ermittlungsverfahrens ist, den für die Er-
ledigung einer Verwaltungssache massgebenden 
Sachverhalt festzustellen und den Parteien Gele-
genheit zur Geltendmachung ihrer Rechte und 
rechtlichen Interessen zu geben. Nach einer An-
tragsänderung (Art. 12 Abs. 8) hat die Behörde das 
Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen, als dies 
im Hinblick auf seinen Zweck notwendig ist. 
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Verwaltungssachen der Landestechniker oder Geo-
meter, in Finanzverwaltungssachen der Landeskas-
senverwalter, und in gesundheitspolizeilichen u. ä. 
Angelegenheiten der Amtsarzt oder der Landestier-
arzt bestellt werden. 
3) Bei Verwaltungssachen, die nach Ermessen des 
Regierungschefs (Amtsperson) von geringerer Be-
deutung oder kleinerem Umfange sind, kann er 
ausserdem unter seiner Verantwortung die zustän-
digen Ortsvorsteher oder Gemeinderatsschreiber 
oder einen Landweibel unter Beizug der Parteien 
mit der Erhebung im ganzen oder in einzelnen 
Punkten beauftragen. 
4) Ein Ermittlungsverfahren findet nicht statt, wenn 
auf Antrag des prozessleitenden Beamten oder 
wenn sonst die Regierung ein solches nach der kla-
ren Sach- und Rechtslage als nicht notwendig er-
achtet oder das allenfalls erlassene Verwaltungsbot 
durch Beschluss der Regierung bestätigt wird; in 
diesem Falle ist gegen die Entscheidung oder Ver-
fügung nur mehr das Überprüfungsverfahren zuläs-
sig. 

Verwaltungssachen der Landestechniker oder Geo-
meter, in Finanzverwaltungssachen der Landeskas-
senverwalter, und in gesundheitspolizeilichen u. ä. 
Angelegenheiten der Amtsarzt oder der Landestier-
arzt bestellt werden. 
3) Bei Verwaltungssachen, die nach Ermessen des 
Regierungschefs (Amtsperson) von geringerer Be-
deutung oder kleinerem Umfange sind, kann er 
ausserdem unter seiner Verantwortung die zustän-
digen Ortsvorsteher oder Gemeinderatsschreiber 
oder einen Landweibel unter Beizug der Parteien 
mit der Erhebung im ganzen oder in einzelnen 
Punkten beauftragen. 
4) Ein Ermittlungsverfahren findet nicht statt, wenn 
auf Antrag des prozessleitenden Beamten oder 
wenn sonst die Regierung ein solches nach der bei 
klarer Sach- und Rechtslage als nicht notwendig er-
achtet oder wenn das allenfalls erlassene Verwal-
tungsbot durch Beschluss der Regierung bestätigt 
wird; in diesem Falle ist gegen die Entscheidung 
oder Verfügung nur mehr das Überprüfungsverfah-
ren zulässig. 
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2.4 Beweiswürdigung  

 
Art. 79 LVG 
Beweiswürdigung 
1) Die Regierung entscheidet über den Gegenstand 
der Verhandlung, soweit gesetzlich nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nach ihrer freien, aus dem gan-
zen Inhalte der Verhandlung und dem Gegen-
stande der Beweisaufnahme geschöpften Überzeu-
gung. 
2) Die von einer Partei vorgebrachten Tatsachen 
können, wenn sie weder in den gemäss Art. 60 ab-
gegebenen Erklärungen noch auf dem Verwal-
tungstage selbst von einem der Beteiligten bestrit-
ten worden sind, für zugestanden erachtet werden. 
3) Unter sorgfältiger Würdigung aller Umstände 
hat die Behörde sich auch darüber schlüssig zu ma-
chen, welchen Einfluss es auf die Feststellung des 
Sachverhalts habe, wenn eine Partei geständig ist, 
wenn sie ein Anerkenntnis abgibt oder einen Ver-
zicht leistet oder sich weigert, sich ihrer förmlichen 
Vernehmung als Auskunftsperson (Art. 71) zu un-
terziehen, oder wenn eine Person dem Auftrage 
zur Vorlage einer für die Beweisaufnahme erhebli-
chen Urkunde, deren Besitz sie zugegeben hat, 
nicht nachkommt, oder die Aussagen darüber, ob 
sie eine solche Urkunde besitze, verweigert, oder 
wenn aus ihrer Aussage hervorgeht, dass die Ur-
kunde absichtlich beseitigt oder untauglich ge-
macht worden sei. 
4) Es findet Art. 72 Abs. 1 sinngemässe Anwen-
dung. 

Art. 79 LVG 
Freie Beweiswürdigung 
1) Die Regierung entscheidet über den Gegenstand 
der Verhandlung, soweit gesetzlich nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nach ihrer freien, aus dem gan-
zen Inhalte der Verhandlung und dem Gegen-
stande der Beweisaufnahme geschöpften Überzeu-
gung. 
2) Die von einer Partei vorgebrachten Tatsachen 
können, wenn sie nicht weder in den gemäss Art. 
60 abgegebenen Erklärungen noch auf dem Ver-
waltungstage selbst von einem der Beteiligten be-
stritten worden sind, für zugestanden erachtet 
werden. 
3) Unter sorgfältiger Würdigung aller Umstände 
hat die Behörde sich auch darüber schlüssig zu ma-
chen, welchen Einfluss es auf die Feststellung des 
Sachverhalts habe, wenn eine Partei geständig ist, 
wenn sie ein Anerkenntnis abgibt oder einen Ver-
zicht leistet oder sich weigert, sich ihrer förmlichen 
Vernehmung als Auskunftsperson (Art. 71) zu un-
terziehen, oder wenn eine Person dem Auftrage 
zur Vorlage einer für die Beweisaufnahme erhebli-
chen Urkunde, deren Besitz sie zugegeben hat, 
nicht nachkommt, oder die Aussagen darüber, ob 
sie eine solche Urkunde besitze, verweigert, oder 
wenn aus ihrer Aussage hervorgeht, dass die Ur-
kunde absichtlich beseitigt oder untauglich ge-
macht worden sei. 
4) Es findet Art. 72 Abs. 1 sinngemässe Anwen-
dung. 

Art. 79 wiederverlautbart 
Freie Beweiswürdigung 
1) Die Regierung entscheidet über den Gegenstand 
der Verhandlung, soweit gesetzlich nicht etwas an-
deres bestimmt ist, nach ihrer freien, aus dem gan-
zen Inhalte der Verhandlung und dem Gegen-
stande der Beweisaufnahme geschöpften Überzeu-
gung. 
2) Die von einer Partei vorgebrachten Tatsachen 
können, wenn sie nicht bestritten worden sind, für 
zugestanden erachtet werden. 
3) [aufgehoben] 
4) Es findet Art. 72 Abs. 1 sinngemässe Anwen-
dung. 

Art. 36 Entwurf FL-AVG 
[= Art. 35 Entwurf Wille = § 45 Ö-AVG] 
Allgemeine Grundsätze über den Beweis 
[…] 
2) Im Übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger 
Berücksichtigung der Ergebnisse des Ermittlungs-
verfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, 
ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder 
nicht. 
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2.5 Verwaltungserledigungen 

 
Art. 86 LVG 
Unterscheidung der Verwaltungserledigungen 
1) Die Verwaltungsbehörden und Amtspersonen 
haben überhaupt alle Erledigungen (Erlässe oder 
Dekrete, Erkenntnisse, Bescheide und Schreiben al-
ler Art) an andere Behörden oder Parteien in klarer 
und deutlicher Weise abzufassen, damit über die 
Frage kein Zweifel aufkommt, ob es sich handle 
a) um parteimässige Ansprüche der Verwaltung, 
um Belehrungen, Ratschläge, Abmahnungen, An-
sichts- oder Absichtsäusserungen oder sonstige 
Äusserungen usw., durch welche an sich die Verlet-
zung des persönlichen Rechts oder gesetzlich ge-
schützten Interesses noch nicht möglich ist, oder 
b) um gänzliche oder teilweise Verweigerungen 
von Beurkundungen usw. (Versagungsaussprüche) 
oder um Verfügungen (Verwaltungsbote) oder Ent-
scheidungen, welche nur mehr im Rechtsmittel-
wege anfechtbar sind (Art. 85). 
2) Ein obrigkeitlicher Verwaltungsakt im Sinne die-
ses Hauptstückes ist, soweit aus den einzelnen 
Bestimmungen dieses Gesetzes (Art. 27 ff und Art. 
29 Abs. 2) oder anderen gesetzlichen Vorschriften 
etwas anderes sich nicht ergibt, vor allem: 
a) eine auf einen bestimmten äusseren Erfolg ge-
richtete Verfügung, welche insbesondere als Befehl 
(Gebot oder Verbot) ein bestimmtes Verhalten von 
Drittpersonen bezweckt oder als konstitutive Ver-
fügung auftritt, wenn kraft gesetzlicher Gewalt der 
zuständigen Behörde (Amtsperson) mit Wirkung 
vom Zeitpunkt ihres Erlasses an neue öffentliche 
Rechte (Pflichten) oder Rechtsverhältnisse begrün-
det, bestehende geändert oder aufgehoben wer-
den; 
b) eine Entscheidung (Verwaltungsentscheidung, 
rechtsfeststellende Verfügung), wenn durch obrig-
keitlichen Ausspruch im einzelnen Falle Rechte 
oder Rechtsverhältnisse oder rechtlich anerkannte 
Interessen urteilsmässig festgestellt werden oder 
werden sollen (Art. 87 Abs. 3, Art. 29 Abs. 2). 
3) Ein Verwaltungsbot ist je nach dem Inhalte als 
eine Verfügung oder Entscheidung zu betrachten. 

Art. 86 LVG 
Unterscheidung der Verwaltungserledigungen 
1) Die Verwaltungsbehörden und Amtspersonen 
haben überhaupt alle Erledigungen (Erlässe oder 
Dekrete, Erkenntnisse, Bescheide und Schreiben al-
ler Art) an andere Behörden oder Parteien in klarer 
und deutlicher Weise abzufassen, damit über die 
Frage kein Zweifel aufkommt, ob es sich handle 
a) um parteimässige Ansprüche der Verwaltung, 
um Belehrungen, Ratschläge, Abmahnungen, An-
sichts- oder Absichtsäusserungen oder sonstige 
Äusserungen usw., durch welche an sich die Verlet-
zung des persönlichen Rechts oder gesetzlich ge-
schützten Interesses noch nicht möglich ist, oder 
b) um gänzliche oder teilweise Verweigerungen 
von Beurkundungen usw. (Versagungsaussprüche) 
oder um Verfügungen (Verwaltungsbote) oder Ent-
scheidungen, welche nur mehr im Rechtsmittel-
wege anfechtbar sind (Art. 85). 
2) Ein obrigkeitlicher Verwaltungsakt im Sinne die-
ses Hauptstückes ist, soweit aus den einzelnen 
Bestimmungen dieses Gesetzes (Art. 27 ff und Art. 
29 Abs. 2) oder anderen gesetzlichen Vorschriften 
etwas anderes sich nicht ergibt, vor allem: 
a) eine auf einen bestimmten äusseren Erfolg ge-
richtete Verfügung, welche insbesondere als Befehl 
(Gebot oder Verbot) ein bestimmtes Verhalten von 
Drittpersonen bezweckt oder als konstitutive Ver-
fügung auftritt, wenn kraft gesetzlicher Gewalt der 
zuständigen Behörde (Amtsperson) mit Wirkung 
vom Zeitpunkt ihres Erlasses an neue öffentliche 
Rechte (Pflichten) oder Rechtsverhältnisse begrün-
det, bestehende geändert oder aufgehoben wer-
den; 
b) eine Entscheidung (Verwaltungsentscheidung, 
rechtsfeststellende Verfügung), wenn durch obrig-
keitlichen Ausspruch im einzelnen Falle Rechte 
oder Rechtsverhältnisse oder rechtlich anerkannte 
Interessen urteilsmässig festgestellt werden oder 
werden sollen (Art. 87 Abs. 3, Art. 29 Abs. 2). 
3) Ein Verwaltungsbot ist je nach dem Inhalte als 
eine Verfügung oder Entscheidung zu betrachten. 

Art. 86 wiederverlautbart 
Verwaltungserledigungen 
1) Die Verwaltungsbehörden haben alle Erledigun-
gen in klarer und deutlicher Weise abzufassen, ob 
es sich handle 
a) um Äusserungen oder 
b) um Verfügungen oder Entscheidungen. 
2) Ein obrigkeitlicher Verwaltungsakt ist vor allem: 
a) eine auf einen bestimmten äusseren Erfolg ge-
richtete Verfügung; 
b) eine Entscheidung, wenn durch obrigkeitlichen 
Ausspruch im einzelnen Falle Rechte urteilsmässig 
festgestellt werden. 
3) Ein Verwaltungsbot ist je nach dem Inhalte als 
eine Verfügung oder Entscheidung zu betrachten.  

[Art. 48 LVG] 
4) [aufgehoben] 
5) [aufgehoben] 

Art. 18 Entwurf FL-AVG [= Art. 16 Entwurf Wille] 
Erledigungen 
1) Die Behörde hat Anbringen so viel als möglich, 
insbesondere im Fall von Belehrungen und vorläufi-
gen informativen Verhandlungen, mündlich oder 
telefonisch zu erledigen und den wesentlichen In-
halt der Amtshandlung, wenn nötig, in einer Nie-
derschrift oder einem Aktenvermerk festzuhalten. 
2) Die Genehmigung einer Erledigung erfolgt durch 
die Unterschrift des Genehmigenden. Davon kann 
jedoch abgesehen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass derjenige, der die Genehmigung erteilt hat, 
auf andere Weise festgestellt werden kann. 
3) Erledigungen haben schriftlich zu ergehen, wenn 
dies in den Verwaltungsvorschriften ausdrücklich 
angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird. 
Schriftliche Erledigungen können zugestellt oder 
telegrafisch, fernschriftlich oder mit Telefax über-
mittelt werden. Im Wege automationsunterstütz-
ter Datenübertragung oder in jeder anderen tech-
nisch möglichen Weise können schriftliche Erledi-
gungen dann übermittelt werden, wenn die Partei 
Anbringen in derselben Weise eingebracht und die-
ser Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde 
ausdrücklich widersprochen hat. 
4) Jede schriftliche Erledigung hat die Bezeichnung 
der Behörde, das Datum und den Namen des Ge-
nehmigenden zu enthalten. Soweit im Folgenden 
nicht anderes bestimmt ist, haben schriftliche Erle-
digungen auch die Unterschrift des Genehmigen-
den zu enthalten. An die Stelle dieser Unterschrift 
kann die Beglaubigung treten, dass die Erledigung 
mit dem Erledigungstext des betreffenden Ge-
schäftsstückes übereinstimmt und das Geschäfts-
stück die Genehmigung im Sinne des Abs. 2 auf-
weist; das Nähere regelt die Regierung mit Verord-
nung. Werden schriftliche Erledigungen vervielfäl-
tigt, so bedarf nur das Original der Unterschrift 
oder der Beglaubigung. Schriftliche Erledigungen, 
die mittels automationsunterstützter Datenverar-
beitung erstellt worden sind oder die telegrafisch, 
fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automations-
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4) Im übrigen ist nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes nach den sonst bestehenden Verwal-
tungsrechtsvorschriften oder endlich nach allge-
meinen Verwaltungsrechtsgrundsätzen und be-
währter Lehre im rechtsstaatlichen Sinne zu be-
stimmen, ob eine Entscheidung oder Verfügung ge-
mäss vorstehender Absätze oder ein sonstiger Ver-
waltungsakt vorliege und welche Rechtswirkungen 
ihren Aussprüchen oder den in den Gründen einer 
Verfügung urteilsmässig entschiedenen Rechtsfra-
gen (rechtskräftig entschiedene Streitsache bei 
Entscheidungen, Zurücknehmbarkeit oder Wider-
ruflichkeit von Amtes wegen bei Verfügungen) zu-
komme (Art. 29 Abs. 2 und 87). 
5) In welchen Fällen förmliche Entscheidungen 
oder Verfügungen (Verwaltungsbote), sei es zur 
Feststellung oder Gestaltung von Rechtsverhältnis-
sen oder Rechten oder rechtlich geschützten oder 
zu berücksichtigenden Interessen, sei es zur Recht-
fertigung einer Verfügung (Verwaltungsbots) zu er-
lassen sind, ist aus den einzelnen Verwaltungsge-
setzen oder gültigen Verordnungen, aus der Natur 
der Sache, insbesonders auch aus den in diesem 
Gesetze hinsichtlich der Parteien enthaltenen Ver-
fahrensgrundsätzen zu bestimmen (Art. 29). 

4) Im übrigen ist nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes nach den sonst bestehenden Verwal-
tungsrechtsvorschriften oder endlich nach allge-
meinen Verwaltungsrechtsgrundsätzen und be-
währter Lehre im rechtsstaatlichen Sinne zu be-
stimmen, ob eine Entscheidung oder Verfügung ge-
mäss vorstehender Absätze oder ein sonstiger Ver-
waltungsakt vorliege und welche Rechtswirkungen 
ihren Aussprüchen oder den in den Gründen einer 
Verfügung urteilsmässig entschiedenen Rechtsfra-
gen (rechtskräftig entschiedene Streitsache bei 
Entscheidungen, Zurücknehmbarkeit oder Wider-
ruflichkeit von Amtes wegen bei Verfügungen) zu-
komme (Art. 29 Abs. 2 und 87). 
5) In welchen Fällen förmliche Entscheidungen 
oder Verfügungen (Verwaltungsbote), sei es zur 
Feststellung oder Gestaltung von Rechtsverhältnis-
sen oder Rechten oder rechtlich geschützten oder 
zu berücksichtigenden Interessen, sei es zur Recht-
fertigung einer Verfügung (Verwaltungsbots) zu er-
lassen sind, ist aus den einzelnen Verwaltungsge-
setzen oder gültigen Verordnungen, aus der Natur 
der Sache, insbesonders auch aus den in diesem 
Gesetze hinsichtlich der Parteien enthaltenen Ver-
fahrensgrundsätzen zu bestimmen (Art. 29). 

unterstützter Datenüber-tragung oder in jeder an-
deren technisch möglichen Weise übermittelt wer-
den, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer 
Beglaubigung. 
5) Für Entscheidungen oder Verfügungen gelten die 
Art. 48 - 54, für Ladungsverfügungen überdies 
Art. 19. 
 
§ 18 Ö-AVG 
Erledigungen 
(1) Die Behörde hat die Sache möglichst zweckmä-
ßig, rasch, einfach und kostensparend zu erledigen 
und den wesentlichen Inhalt der Amtshandlung er-
forderlichenfalls in einer Niederschrift oder einem 
Aktenvermerk festzuhalten. 
(2) Erledigungen haben jedenfalls schriftlich zu er-
gehen, wenn dies in den Verwaltungsvorschriften 
ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei 
verlangt wird. 
(3) Schriftliche Erledigungen sind vom Genehmi-
gungsberechtigten mit seiner Unterschrift zu ge-
nehmigen; wurde die Erledigung elektronisch er-
stellt, kann an die Stelle dieser Unterschrift ein Ver-
fahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) 
des Genehmigenden und der Authentizität (§ 2 Z 5 
E-GovG) der Erledigung treten. 
(4) Jede schriftliche Ausfertigung hat die Bezeich-
nung der Behörde, das Datum der Genehmigung 
und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. 
Ausfertigungen in Form von elektronischen Doku-
menten müssen mit einer Amtssignatur (§ 19 E-
GovG) versehen sein; Ausfertigungen in Form von 
Ausdrucken von mit einer Amtssignatur versehe-
nen elektronischen Dokumenten oder von Kopien 
solcher Ausdrucke brauchen keine weiteren Vo-
raussetzungen zu erfüllen. Sonstige Ausfertigungen 
haben die Unterschrift des Genehmigenden zu ent-
halten; an die Stelle dieser Unterschrift kann die 
Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Ausferti-
gung mit der Erledigung übereinstimmt und die Er-
ledigung gemäß Abs. 3 genehmigt worden ist. Das 
Nähere über die Beglaubigung wird durch Verord-
nung geregelt. 
(5) Für Bescheide gilt der III. Teil, für Ladungsbe-
scheide überdies § 19. 
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2.6 Zwangsbehörden und Zwangsorgane 
 

Art. 111 LVG 
Zwangsbehörden und Zwangsorgane 
[…] 
7) Entsteht zwischen einer gerichtlichen und einer Verwaltungszwangsvollstreckung ein Widerspruch in der Anordnung oder Ausführung, so geht, wo das öffent-
liche Interesse ausschliesslich oder überwiegend in Frage steht, die letztere Vollstreckung der ersteren vor; entsteht durch den Vollzug einer gerichtlichen 
Zwangsvollstreckung eine Gemeingefahr für Leib, Leben, Gesundheit, Sicherheit oder Eigentum, so hat dieselbe auf Einspruch der Regierung hin bis zur Entschei-
dung durch den Staatsgerichtshof zu unterbleiben; steht aber das öffentliche Interesse nicht in Frage oder lässt sich aus anderen Gründen der Konflikt zwischen 
der Regierung und dem Gerichte nicht einvernehmlich beilegen, so entscheidet auf Anrufen einer dieser Behörden oder einer Partei der Staatsgerichtshof 
(Art. 24). 

 

 
 
2.7 Aufschub des Verwaltungszwanges 
 

Art. 116 LVG 
Aufschub des Verwaltungszwanges  
[…] 
4) Im Sinne dieser Bestimmung ist im zweiten Falle der Aufschub der Verwaltungszwangsmassnahmen, seine vom Standpunkt des öffentlichen Interesses zu 
prüfende Zulässigkeit vorausgesetzt, zu bewilligen, wenn der Behörde das Einverständnis derjenigen Parteien, zu deren Gunsten die angefochtene Entscheidung 
erflossen ist, zur Erteilung der Bewilligung urkundlich dargetan wird, oder wenn sich die anfechtende Partei urkundlich verpflichtet, ihren Gegenparteien den 
ihnen aus dem Aufschub erwachsenden Vermögensschaden einschliesslich des entgangenen Gewinnes zu ersetzen und hierfür eine von der Behörde nach Anhö-
rung der Beteiligten und nötigenfalls von Sachverständigen zu bestimmende angemessene Sicherheit leistet. 
[…] 

 

 
 
2.8 Friedensbot 
 

Art. 138 LVG 
Das Friedensbot 
1) Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Landweibel, Ortspolizisten oder Ortsweibel können, abgesehen von allfällig andern zulässigen Massnahmen (z. B. Art. 133), 
innerhalb ihres bezüglichen Amtsgebietes und unter ausdrücklicher Bekanntgabe ihrer Amtseigenschaft 
in gröblichen, öffentlichen Streitigkeiten, die in Tätlichkeiten überzugehen scheinen oder die bereits in solche ausgeartet sind, 
den streitenden oder tätlichen Personen, soferne sie nicht selbst dazu gehören, förmlich unter Bussandrohung Ruhe und Frieden bieten. 
2) Wenn unter den vorgenannten Voraussetzungen förmlich dreimal den streitenden oder tätlichen Personen laut Ruhe und Frieden geboten worden ist, 
wenn weiter diese Personen der Aufforderung, Ruhe und Frieden zu halten, nicht nachkommen und den Streit oder die Tätlichkeiten fortsetzen, 
so kann unter Vorbehalt sonst etwa anwendbarer Strafbestimmungen eine Friedensbusse bis zu 50 Franken, im Uneinbringlichkeitsfalle 24 Stunden Haft, ver-
hängt werden. Diese Busse darf nicht als Vorstrafe behandelt werden. 
3) Die Friedensbusse kann, wenn sie nicht im Unterwerfungsverfahren freiwillig geleistet wird, im Verwaltungsstrafbotsverfahren vom Ortsvorsteher jener Ge-
meinde, auf deren Gebiete der Streit oder die Tätlichkeit stattgefunden hat, auf Grund eigener Wahrnehmung oder auf Anzeige einer der sonst im ersten Ab-
satze genannten Amtspersonen (Friedenbieter) zu Gunsten des bezüglichen Gemeindearmenfonds verhängt werden. 
4) Gegen das Verwaltungsstrafbot ist Beschwerde wie gegen andere Verwaltungsstrafbote in Gemeindesachen zulässig (Art. 147 Abs. 5). 

 
 
vgl. Gemeindegesetz  
vgl. Polizeigesetz  
 

 


